
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/6/21 14Os34/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1989

Norm

StGB §280 Abs1

Rechtssatz

Entsprechen bereits die angesammelten Wa2en ihrer Zahl nach einem tatbestandsmäßigen Vorrat in der Bedeutung

des § 280 Abs 1 StGB, dann ist es unerheblich, ob die außerdem vom Schuldspruch erfaßte Munition für sich allein

auch schon ein derartiger Vorrat (an Schießbedarf) wäre, und in welchem Umfang auch noch sonstige Kampfmittel

angesammelt wurden.
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